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Beschlussvorschlag

Der Neufassung der Förderrichtlinien für die Gewährung von Zuschüssen an 
Jugendgruppen und Jugendverbände im Bereich der außerschulischen Jugendarbeit 
wird zugestimmt.

Sachverhalt

  Seit 2015 werden die Zuschuss-Anträge durch das Kinder- und Jugendbüro 
bearbeitet. Im Laufe der Zeit ist aufgefallen, dass es in den Förderrichtlinien keine 
Maßgabe zur Anzahl der eingesetzten Betreuungspersonen gibt. Dies soll nun mit 
der Neufassung geändert und klar geregelt werden. (siehe Punkt 2) 
 
Desweiteren wurde bei Punkt 2.5 1. Abschnitt der Zusatz "bei konfessionellen 
Jugendgruppen auf Kirchengemeindeebene" gestrichen. 
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1. Allgemeine Bestimmungen 
Grundsatz 
 
1.1.1 Die Kreisstadt gewährt Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit und  der außerschuli-

schen Jugendbildung. Dazu gehören insbesondere Maßnahmen, die geeignet sind, 
junge Menschen zu einer kritischen und  verantwortungsbewussten  Persönlichkeit in 
der Gesellschaft heranzubilden und  ihnen  über  den  schulischen Rahmen hinaus 
die Möglichkeit zu  bieten, ihre Anlagen und Fähigkeiten zu entfalten. 
 

1.1.2 Zuschüsse können Jugendverbänden und Jugendgruppen mit Sitz in  Homburg nur 
gewährt werden, wenn der Träger die im Folgenden genannten Voraussetzungen er-
füllt: 

 
- die fachliche Voraussetzung des/der Gruppenleiter_in(nen) für die geplante Maß-

nahme muss nachgewiesen werden, z.B. Jugendleiter_innen-Ausbildung (JuLeiCa) 
oder vergleichbare Qualifizierung, 

- Nachweis einer Vereinbarung über die durch das Bundeskinderschutzgesetz vorge-
gebenen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Vernachlässi-
gung, Gewalt und sexuellen Übergriffen gemäß § 72a SGB VIII, 

- die Gewähr für eine zweckentsprechende und wirtschaftliche Verwendung der Mittel, 
- die Maßnahme soll ein gemeinnütziges Ziel verfolgen, 
- die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit, 
- die Teilnehmer_innen sollen i.d.R. nicht älter als 21 Jahre alt sein. 
 

1.1.3 Die im Rahmen dieser Richtlinien geförderten Maßnahmen sind, neben der Inan-
spruchnahme öffentlicher Zuwendungen, durch Eigenmittel in angemessener Höhe 
abzudecken. Anderweitige Fördermöglichkeiten, insbesondere die des Kreisjugend-
amtes des Saarpfalz-Kreises und des Landes, können zusätzlich in Anspruch ge-
nommen werden und sind beim Verwendungsnachweis auszuweisen. 

 
1.1.4 Maßnahmen im Bereich der Jugendarbeit und außerschulischen Jugendbildung für 

Jugendverbände und Jugendgruppen mit Sitz in Homburg werden von der Kreisstadt 
Homburg nur bezuschusst, wenn mindestens sechs zuschussberechtigte Personen 
daran teilnehmen. 

 
 

1.2 Träger der Maßnahme 
 

Für die Durchführung von Maßnahmen sind deren Träger verantwortlich. Sie müssen 
in der Jugendarbeit erfahren sein und Gewähr für die ordnungsgemäße Verwendung 
und Abrechnung der Zuwendung bieten. Sollten Unregelmäßigkeiten bei der Verwen-
dung gewährter Zuschüsse festgestellt werden, ist der Träger zur Rückzahlung dersel-
ben verpflichtet. 
 
 
1.3 Gesetzliche Grundlage 
 
Alle Maßnahmen der Förderung nach diesen Richtlinien sind freiwillige Leistungen. Ein 
Rechtsanspruch auf Bewilligung von Zuschüssen besteht nicht. Die Grundsätze zur 
Jugendförderung nach SGB VIII liegen diesen Richtlinien zu Grunde. 
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2. Förderungsbereich und Zuschusshöhe 
 

Im Rahmen der außerschulischen Jugendarbeit und Jugendbildung können in der 
Kreisstadt Homburg für Antragsteller Zuschüsse bis zur Höchstgrenze von 1.000,-- € 
für jede zuwendungsfähige Maßnahme gewährt werden. 
 
Vorschusszahlungen sind nicht möglich. 
 
Für die Maßnahmen nach Punkt 2.1 und 2.2 wird pro sieben Teilnehmer_innen eine 
Betreuungsperson angerechnet. Bei Maßnahmen bis zehn Personen werden zwei Be-
treuungspersonen angerechnet. Mit entsprechender Begründung ist es auch im Einzel-
fall möglich, dass mehr Betreuungspersonen angerechnet werden, z. B. bei Teilneh-
mer_innen mit besonderem Betreuungsbedarf aufgrund des Alters, Handicaps oder 
Erkrankungen wie z. B. Diabetes. Auch bei Maßnahmen mit Selbstversorgung ist es 
möglich, mehr Betreuungspersonen anzurechnen.  
 

 
2.1 Fahrten, Ferien- und Freizeitmaßnahmen im In- u nd Ausland 

 
Es wird ein Zuschuss von 2,-- € pro Tag und Teilnehmer_in gewährt. 

 
Bei Wochenendfreizeiten werden bei Errechnung des Zuschusses 2 Tage angesetzt. 
Bei Freizeiten, die länger als ein Wochenende dauern, wird der An- und Abreisetag zu-
sammen als 1 Tag angerechnet. 
 
Die Maßnahme muss mindestens 2 Tage (Beginn am ersten Tag vormittags und Ende 
am zweiten Tag frühestens um 16 Uhr) und darf höchstens 21 Tage dauern. 
 
 

2.2 Internationale Jugendbegegnungen 
 

Bei Begegnungen im Inland wird ein Zuschuss von 2,-- € pro Tag und Teilnehmer_in 
gewährt. 
 
Bei Begegnungen im Ausland wird ein Zuschuss von 2,50 € pro Tag und Teilneh-
mer_in gewährt. 
 
Die Maßnahme soll mindestens 5 Tage und darf nicht länger als 4 Wochen dauern. 
An- und Abreisetag gelten zusammen als 1 Tag. 

 
 

2.3 Bildungs- und Schulungsveranstaltungen 
 
Bei Bildungsmaßnahmen in Form von Seminaren, Foren oder sonstigen Veranstaltun-
gen sind folgende Inhalte förderungswürdig: 
 

- demokratiefördernde Veranstaltungen 
- gesundheitsfördernde und präventive Maßnahmen 
- kulturelle Veranstaltungen 
- naturkundliche Veranstaltungen 
- soziale Jugendbildungsmaßnahmen 

 
Es wird ein Zuschuss von 2,-- € pro Tag und Teilnehmer_in, höchstens jedoch 80,-- €  
pro Maßnahme erstattet. 
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2.4 Aus- und Fortbildung von Gruppenleiter_innen 

 
Maßnahmen, die der Aus- und Fortbildung von Gruppenleiter_innen dienen, werden 
nur dann bezuschusst, wenn sie Methoden zum theoretischen und praktischen Verhal-
ten in der Jugendarbeit vermitteln. Diese Maßnahmen sind z.B. in Form von Jugendlei-
ter_innen (JuLeiCa-Schulungen) durchzuführen. 

 
Die Teilnehmer_innen müssen mindestens 16 Jahre alt sein. 
Die Höhe des Zuschusses beträgt bei Tagesseminaren 3,50 € pro Tag und Teilneh-
mer_in. 
 
Bei Wochenendseminaren werden bei Errechnung des Zuschusses 2 Tage angesetzt. 
 
 

2.5 Materialanschaffungen für Bildung und Freizeit 
 
Zuschüsse zur Anschaffung von Materialien für Schulung, Bildung und Freizeitgestal-
tung können von Jugendgruppen und Jugendverbänden in der Kreisstadt Homburg auf 
Ortsebene bewilligt werden. 

 
Die Materialien sollen ständig verfügbar sein, vielseitige Verwendung finden und sorgfäl-
tig behandelt und gewartet werden. 
 
Für die Anschaffung von Material zur Schulung, Bildung und Freizeitgestaltung können 
Zuschüsse bis zu 50 % des Rechnungsbetrages, höchstens jedoch 250,-- € pro Kalen-
derjahr gewährt werden. 
 
Dem Antrag sind auf den Träger der Jugendeinrichtung ausgestellte und quittierte 
Rechnungsbelege beizufügen, aus denen eindeutig Art und Anzahl der angeschafften 
Gegenstände hervorgeht. 
 

 
2.6 Innenausstattung von Jugendeinrichtungen 

 
Die Kreisstadt Homburg gewährt zu Neueinrichtung und Innenausstattung von Jugend-
einrichtungen einmalig Zuschüsse bis zu 50 % des Rechnungsbetrages, höchstens je-
doch 1.000,- €. 

 
Dem Antrag sind auf den Träger der Jugendeinrichtung ausgestellte und quittierte 
Rechnungsbelege beizufügen, aus denen eindeutig Art und Anzahl der angeschafften 
Gegenstände hervorgeht. 
 
 
2.7 Besondere Maßnahmen 

 
Besondere Maßnahmen sind Maßnahmen, die sich in  Inhalt oder Form von den bisher 
aufgeführten Maßnahmen unterscheiden. 
 
Sie können formlos beim Amt für Jugend, Senioren und Soziales beantragt werden. 

 
Der Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss entscheidet, welche Maßnahme als 
besondere Maßnahme zählt. Er setzt auch die Höhe des Zuschusses unter Berücksich-
tigung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel fest. 
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3. Antrags- und Nachweisverfahren 
 
 

3.1 Antragstellung 
 
Zuschussanträge sind schriftlich abzufassen und müssen bis 01. Oktober des laufenden 
Kalenderjahres beim Amt für Jugend, Senioren und Soziales, Am Forum 5, 66424 Hom-
burg vorliegen. Hierzu soll das Formular im Anhang verwendet werden.  Allen Anträgen 
sind Belege beizufügen bzw. bis zum vorgenannten Termin nachzureichen, die lücken-
losen Aufschluss geben über die Gesamtkosten und die Finanzierung der Maßnahme 
sowie über deren tatsächliche Durchführung. Solche Belege sind z.B. Unterkunftsrech-
nungen, Fahrtenbelege, Bescheinigungen von Behörden u.ä. 
 
Bis zum Eingang der fehlenden Unterlagen gilt der Antrag als noch nicht gestellt. 
 
 
3.2 Nachweise  
 
Gesamtkosten und Finanzierung sowie die Teilnehmer_innenliste sind vom/von der ver-
antwortlichen Leiter_in durch Unterschrift zu bestätigen. Die Teilnehmer_innenlisten sind 
vollständig auszufüllen und müssen mit der eigenhändigen Unterschrift aller Teilneh-
mer_innen versehen sein. Bei allen Maßnahmen ist dem Verwendungsnachweis ein 
kurzer sachlicher Bericht beizufügen bzw. das vorliegende Programm zu bestätigen. 
 
 
3.3 Prüfung der Verwendung 
 
Die Kreisstadt Homburg ist berechtigt, weitere notwendige Unterlagen anzufordern so-
wie die Verwendung der Zuschüsse durch örtliche Erhebungen zu prüfen. Der Antrag-
steller hat sämtliche erforderliche Unterlagen bereitzuhalten und alle notwendigen Aus-
künfte zu erteilen. 
 
 
 

4. Entscheidungskompetenz 
 
Der Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss der Kreisstadt Homburg beschließt in An-
wendung dieser Richtlinien und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 
über die Zuschusshöhe. 
 
 
5. Inkrafttreten 
 

Diese Förderrichtlinien treten ab 01.01.2020 in Kraft. Gleichzeitig treten die Richtlinien 
für die Gewährung von Zuschüssen an Jugendgruppen und Jugendverbände in der 
Kreisstadt Homburg vom 15. Oktober 2015 außer Kraft. 
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Die vorstehenden Förderrichtlinien wurden vom Rat der Stadt Homburg in der Sitzung vom 
24.10.2019 beschlossen. 

 
 
 

Homburg,  
 
 
 
Der Oberbürgermeister 
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